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Regeln der Werkrealschule Unterer Neckar 

 
Wir verstehen unsere Schule als Lern-und Lebensraum. 

Respekt und Toleranz, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft prägen den 
Umgang miteinander. 

 
1. Wir gehen respektvoll miteinander um. 
Darum gilt für uns: 

 Wir lösen Konflikte gewaltfrei. 
 Keiner wird beleidigt. 
 Das Verteilen von Bild-und Tonaufnahmen aus der Schule ist nicht gestattet. 

 
2. Jede Schüler/inund jede Lehrkraft hat das Recht auf ungestörten Unterricht. 
Darum gilt für uns: 

 Wir sind pünktlich im Unterricht. 
 Beim Wechseln der Unterrichtsräume verhalten wir uns leise. 
 Mobiltelefone werden während der Unterrichtszeit in einer Sammelbox bei den 

Lehrkräften aufbewahrt und dürfen nur nach Anweisung der Lehrkräfte benutzt 
werden. 

 Kopfbedeckungen dürfen nur nach Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft getragen 
werden. 

 
3. Wir gehen sorgfältig mit eigenen und fremden Sachen um. 
Darum gilt für uns: 

 Wir behandeln Schulmaterial sorgfältig. 
 Wir achten in der Schule und auf dem Schulhof auf Sauberkeit. 

 
4. Das gesamte Schulgelände ist für uns Lern-und Lebensraum. 
Darum gilt für uns: 

 Wir halten uns in den Pausen auf dem Schulhof auf. 
 Es ist verboten, während der Unterrichtszeit das Schulgelände zu verlassen; 

Ausnahmen gelten nur nach Absprache. 

 Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet oder verletzt wird. 
 Fahrradfahren ist auf dem Schulgelände nicht gestattet. 

 
5. Wir achten auf uns und vermeiden, was unserer Gesundheit schaden kann. 
Darum gilt für uns: 

 Rauchen, Alkohol und illegale Drogen sind an der Schule, auf dem Schulgelände 
sowie bei schulischen Veranstaltungen wie Lerngängen, Klassenfahrten und 
Ausflügen verboten. 

 Gegenstände die andere gefährden können (z. B. Messer, Laserpointer oder 
Knallkörper), sind an der Schule, auf dem Schulgelände sowie bei schulischen 
Veranstaltungen wie Lerngängen, Klassenfahrten und Ausflügen verboten. 

 


